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Teilrevision Regionaler Richtplan Winterthur und Umgebung – Anhörung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrer E-Mail vom 25. Juli laden Sie die Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU) ein, sich zur 
Teilrevision 2022 des regionalen Richtplans Winterthur und Umgebung zu äussern. Die Vernehm-
lassung dauert bis zum 28. Oktober 2022. Der Vorstand der Planungsgruppe Zürcher Unterland 
hat sich an seiner Sitzung vom 28. September 2022 zum Geschäft beraten und äussert sich dazu 
wie folgt. 

Ausgangslage  

Der regionale Richtplan Winterthur und Umgebung wurde letztmals von 2014 bis 2016 einer Ge-
samtüberprüfung unterzogen und schliesslich am 9. November 2016 vom Regierungsrat neu fest-
gesetzt. In den Jahren 2018/19 wurde eine Teilrevision durchgeführt, welche vom Regierungsrat 
am 17. November 2021 festgesetzt wurde. Seither haben sich die Verhältnisse zum Teil bereits 
wieder geändert. Dies insbesondere auch aufgrund des Revisionstakts des kantonalen Richtplans. 
Um sicherzustellen, dass mit dem regionalen Richtplan zeitgerecht auf übergeordnete Vorgaben 
und neue Entwicklungen reagiert werden kann, erfolgt dessen Überprüfung und Nachführung. 

Im Herbst 2021 wurden die Gemeinden eingeladen, allfällige Anträge zuhanden der Teilrevision 
zu stellen. Die Delegiertenversammlung vom 29. Juni 2022 hat den Entwurf der Teilrevision 2022 
zuhanden der öffentlichen Auflage und kantonalen Vorprüfung verabschiedet. 

Inhalt der Vorlage 

Bei der vorliegenden Teilrevision handelt es sich nicht um eine grundlegende Überarbeitung des 
regionalen Richtplans, wie sie im Rahmen der Gesamtüberprüfung stattgefunden hat. Die Gründe 
für die Teilrevision 2022 des regionalen Richtplans sind vielfältig. Einerseits hat der Kanton den 
Regionen im Rahmen der Teilrevisionen des kantonalen Richtplans konkrete Aufträge erteilt. An-
dererseits hat sich der Entwicklungsstand von Vorhaben im regionalen Richtplan geändert. Es 
wurden Anpassungen in allen Hauptkapiteln des Richtplans vorgenommen. 

Beurteilung aus Sicht der PZU 

Die Richtplananpassungen- berühren keine Interessen der Region Zürich Unterland. Sie stehen 
im Einklang mit den Zielsetzungen respektive Absichten des regionalen Richtplans Zürich Unter-
land (Stand Festsetzung 15. September 2021). 
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Abschliessende Bemerkung 

Die PZU nimmt die Teilrevision 2021 des regionalen Richtplans Winterthur und Umgebung zustim-
mend zur Kenntnis und stellt keine Anträge. 

Die PZU bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und wünscht viel Erfolg bei der Wei-
terbearbeitung der Teilrevision. 

 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

PLANUNGSGRUPPE ZÜRCHER UNTERLAND 

Der Präsident:                      Der Sekretär: 

 

 

 Hanspeter Lienhart Lucas Müller 


